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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Steht sie weiterhin zu ihrer in der Antwort auf die Kleine Anfrage 15/954
getätigten Aussage, der Arbeit der „Forensischen Ambulanz Baden“ (FAB)
und ihres Fördervereins „Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e. V.“
zukünftig ebenso zusätzliche finanzielle Förderung zuteilwerden zu lassen wie
der entsprechenden Einrichtung im württembergischen Landesteil?

2. Sind – wie beabsichtigt – entsprechende Mittel in den Haushalt eingestellt wor-
den?

3. Wenn ja, in welcher Höhe und woraus ergibt sich diese?

4. Wenn nein, wieso nicht?

5. Wenn ja, auf welchem Wege werden die Mittel BIOS-BW e. V. zukommen?

6. Wenn ja, werden der Stuttgarter Einrichtung dadurch Mittel entzogen und in
welcher Höhe?

7. Wenn dem so ist, wieso konnte hier keine andere Lösung gefunden werden?

8. Welches Gesamtkonzept hat sie, damit eine landesweite Abdeckung mit Leis -
tungen forensischer ambulanter Dienste gewährleistet ist?

26. 10. 2012

Dr. Engeser, Schütz CDU

Kleine Anfrage

der Abg. Dr. Marianne Engeser und Katrin Schütz CDU

und

Antwort

des Justizministeriums

Finanzierung des Opferschutzes in Baden-Württemberg –

Stand der Dinge
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B e g r ü n d u n g

Seit mehreren Jahren leistet BIOS-BW e. V. wichtige Arbeit im Bereich des Op-
ferschutzes im badischen Landesteil, wird dabei jedoch – im Gegensatz zur ent-
sprechenden Organisation im württembergischen Landesteil – vom Land nicht ge-
sondert finanziell unterstützt. Auf diesen Sachverhalt haben die beiden Fragestel-
lerinnen in einer Kleinen Anfrage vom Dezember letzten Jahres (15/954) bereits
aufmerksam gemacht. In der Antwort darauf erklärte die Landesregierung, sie be-
absichtige im Haushalt für 2013 eine Förderung auch für BIOS-BW e. V. einzu-
stellen. Zu erfahren, ob und in welcher Höhe dies nun geschehen ist, beziehungs-
weise wenn nicht, aus welchen Gründen, ist Ziel dieser Anfrage. Gerade vor dem
Hintergrund der Plenardebatte vom 24. Oktober 2012, in der auch Herr Justizmi-
nister Stickelberger den Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Straftätern als
oberstes Ziel formuliert hat, wäre eine Förderung von BIOS-BW e. V. nur folge-
richtig und sinnvoll.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 19. November 2012 Nr. 4453/0127 beantwortet das Justizmi-
nisterium die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Steht sie weiterhin zu ihrer in der Antwort auf die Kleine Anfrage 15/954
getätigten Aussage, der Arbeit der „Forensischen Ambulanz Baden“ (FAB)
und ihres Fördervereins „Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e. V.“
zukünftig ebenso zusätzliche finanzielle Förderung zuteilwerden zu lassen wie
der entsprechenden Einrichtung im württembergischen Landesteil?

2. Sind – wie beabsichtigt – entsprechende Mittel in den Haushalt eingestellt wor-
den?

Zu 1. und 2.:

Im Entwurf des Staatshaushaltsplans für die Jahre 2013 und 2014 sind zugunsten
der Behandlungsinitiative Opferschutz e. V. (BIOS) für den Betrieb der Forensi-
schen Ambulanz Baden (FAB) Haushaltsmittel eingestellt worden entsprechend
dem damaligen Inaussichtstellen.

3. Wenn ja, in welcher Höhe und woraus ergibt sich diese?

Es handelt sich um 100.000 Euro pro Jahr. Die Haushaltsmittel wurden in Kapi-
tel 0503 Titel 684 02 veranschlagt.

4. Wenn nein, wieso nicht?

Entfällt, siehe Antwort oben Ziffer 3.

5. Wenn ja, auf welchem Wege werden die Mittel BIOS-BW e. V. zukommen?

Die Auszahlung der Mittel erfolgt als Zuwendung auf entsprechenden Antrag des
Zuwendungsempfängers (vgl. § 44 LHO).

6. Wenn ja, werden der Stuttgarter Einrichtung dadurch Mittel entzogen und in
welcher Höhe?

Die Mittel wurden zusätzlich zu den Mitteln für die Forensische Ambulanz der
Bewährungshilfe Stuttgart e. V. im Entwurf eingeplant, sodass der bisherigen För-
derung keine Mittel entzogen werden.
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7. Wenn dem so ist, wieso konnte hier keine andere Lösung gefunden werden?

Entfällt, siehe Antwort zu Ziffer 6.

8. Welches Gesamtkonzept hat sie, damit eine landesweite Abdeckung mit Leis -
tungen forensischer ambulanter Dienste gewährleistet ist?

Für Vorstellungs- und Therapieweisungen in der Führungsaufsicht ergibt sich das
Gesamtkonzept aus der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Justizministeri-
ums und des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
vom 21. Juni 2010 (Die Justiz 2010, S. 274). 

Im Übrigen gibt es den von der Bewährungshilfe Stuttgart verwalteten Fonds
„Psychotherapie und Bewährung“. Er übernimmt ohne Anerkennung einer Leis -
tungsverpflichtung nachrangig zu anderen öffentlichen oder privaten Kostenträ-
gern die Finanzierung der ambulanten psychotherapeutischen Behandlung von
therapiebedürftigen, therapiefähigen und therapiemotivierten Straffälligen, wenn
dadurch ihre Wiedereingliederung gefördert werden kann. 

Der Fonds bezieht sich auf drei Zielgruppen (Sexualstraftäter, die zum Zeitpunkt
der Antragstellung unter Bewährung stehen; Strafgefangene mit psychischen
Störungen, die eine psychotherapeutische Einzel- oder Gruppenbehandlung
benötigen; Sexualstraftäter, die sich zum Zeitpunkt der Antragstellung noch im
Strafvollzug in einer Justizvollzugsanstalt des Landes Baden-Württemberg befin-
den, deren Entlassung aber in Aussicht steht und bei denen Lockerungen möglich
sind).

Die Finanzierung der Therapie für die beiden letztgenannten Zielgruppen erfolgt
auf Antrag der Justizvollzugsanstalt in der Regel aus dafür zweckgebunden zuge-
wiesenen Mitteln des Justizministeriums (2012: 300.000 Euro).

Stickelberger

Justizminister
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